
Aspha ltbefestigu ng: Neben leistu ngen
und Nachträge

Ein öffentlicher Auftraggeber (AG) hat

Fragen zur Ausschreibung einer Maß-

nahme mit einer Bausumme von J,8

llio. Euro. Die Ausschreibung erfolgte

öffentlich innerhalb 2009 mitAuftrags-

efieilung vom 12.03.2010, Die Geltung

der \'08/B wurde vereinbart.

l. In den Ausführungsunterlagen sind

Pläne mit Versorgungsleitungen über-

geben worden. Bei der Anlaufberatung

waren die Versorgungsunternehmen

anrvesend. DerAuftragnehmer (AN) ste1lt

Itachträge zur Kostenentattung für die

Einholun g von Schachtscheinen.

Frage 1:

Ist das Einholen von Schachtscheinen

durch denAN eine Nebenleistung?

2. Im Kurztext steht Aufnehmen der

Fahrbahn mit Pflaster. Im Langtext be-

findet sich unterder Position 01.07.0003

fol gende Beschreibung:

Asphaltbefestigung aufnehmen ü. 1 0 bis

l0 cm mit Pflaster

Äsphaltbefestigung aufbrechen und auf-

nehmen.

Fläche = Fahrbahn.

Einschließlich Unterlage.

Dicke der kphaltbefestigung über 10

cm bis 20 cm.

Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.

llateria1 der Verwertung nach Wahl des

AN zuführen.

Die Ausschreibungsunlerlagenwaren mit

Bodengutachten, wo kphalt und Pflas-

ter angegebenwaren.

Der AN ist der N{einung, im Ausschrei-

bungstext würde nlcht stehen und zu

erkennen sein, dass es sich um Pflaster

unterAsphait handele und die Ieisiungs-

position nicht das tatsächlich geforderte

Großpflaster aus CU-Pflaster bzw. Gra-

nitpflaster enthalte. Der AN stellt inso-

irclt einen Nachtrag.

Frage 2:

Kann derAN das Aufnehmen von Pflas-

ter a1s Nachtrag geitend machen?

Stellungnahme zu Frage 1:

Der AG hat alles anzugeben, was be-

kannl oder auch nur vermutet im Be-

reich des Bauvorhabens zu Beeiniräch-

tigungen der Bauarbeiten, aber auch zu

Schäden führen karrn. Dazu zähler'

insbesondere die Ver- und Entsorgun gs-

leitun gen (En glerl/KaIzenb ach/1tkotzke,

Vergaberechtskommentar V0B/C, 2.

Auflage 2008, Rdnr. 42 zu DIN 1829D.

Der Ausschreibende muss deshalb im

Vorfeld alle möglichen Eigentümer von

Leilungen im Baubereich * nicht nur

im Baustellenbereich - feststellen: Ver-

sierte Bauplanungsbüros haben dzu
vorgeferligte Rundschreiben mit Rück-

anlwortbrief vorliegen, mit denen sie

automatisch bei allen auch nurerdenk-

licheninBetrachtkommendenleitungs-

inhabern nachgefragt wird, ob in dem

auf einem beigefügten Lageplan deut-

lich gekennzeichneten Baubereich ir-
gendwelche kitungen, Kanäie, Schzichte

oder sonsti ge unterirdische Anlagen vor-

handen sind. Dies gilt insbesondere für
Elektrizitätswerke, Gaswerke, Vasser-

und Klärwerke, Bahn, Telekom, Fern-

heizungsunternehmen, Rohrpost- und

vemetzte Computerfirmen (En glefi ,UvaI-

zenbach/Motzke, Vergaberechtskom-

mentar Y)B/C,2. Auflage 2008, Rdnr.

42 zu DIN 1829D.

Soweit die VOB/Bvereinbart istund nicht

a1s LV-Position ausgeschrieben oder

durch ZWAGB von den EP's umfasst,

handelt es sich bei der Einhoiung der

sog. Schachr oder Schachterlaubnis-

scheine um Besondere Leistungen gem.

DIN 18.299, Ziff .3.1, 4.2.LBeiErdarbei-

ten erfolgteine zusätzliche Regelung als

Besondere lelstungen durch DIN 18.300,

Ziff .3.L4,3.1.5,4.2.1. Es handelt sich

also grundsätzlich um eineAufgabe des

AG ($ 3t'{r, 1VOB/B);wirdsieauf denAN

übertragen, hat erAnspruch auf geson-

derte Vergütung ($ 1 Nr. 4,Satz1, $ 2

Nf.6VOB/B).

Soweit derAG die Lage vorhandener Lei-

tungen, Kabel, Drfine, Kanä1e, Vermar-

,kungen, Hindernisse und sonstiger An-

lagen für die Ausführung der kbeiten

durch Pläne mitVersorgungsleitungen

umfassend und vollständig dokumen-

tiert hat, ist er seinerVerpfl ichtung nach-

gekommen und eine gesonderte Erkun-

dung durch den AN ist nicht erforder-

1ich. In diesem Falle besteht keine ge-

sonderte Vergüiungspfl icht des AG, wenn

der AN mit der vollständi gen Auskunfts-

erteilung nochmals Trassenauskünfte

einholt.

Etwas anderes gi1t, wenn die Lage vor-

handener Leitungen, Kabel, Drähne,

Ka:rdle, Vermarkun gen, Hindemisse und

sonstiger baulicher Anlagen vom AG

nicht oder nicht vollstzindig angegeben

worden ist. Wenn der AN dann selbst

noch Schachtscheine einholen muss,

handelt es sich um Besondere Leistun-

gen, bei denen er Anspruch auf geson-

derte Vergütung hat. In diesem F allhan-

delt es sich um keine Nebenleistung des

AN.

Stellungnahme zu Zu Frage 2:

Sind Erklärungen der Parteien nichtein-

deutig, so ist derwahre Wille der Partei-

en zu erforschen. Gegenstand derAusle-

gung ist dann der ob jektive Erklärungs-

werlderWillenserklärung. Diese Grund-

sätze derY ertr ags ausle gun g gelten auch

für Leistungsbeschreibungen.

Die Position 01.07.0003 des vertragsre-

levanten Langtextes ist nach diesen

Grundsätzen so auszulegen, dass das

Aufnehmen von Pflaster mit zum Ver-

tragsgegenstand gehörte. Die teistungs-

position bringt zum Ausdruck, dass auch

die Unterlage der kphaltbefestigung

aufzunehmen war. Im Kontext mit der

weiteren Angabe der Dicke der Asphalt-

befestigung ist für den N als Erklä-

rungsempf zin ger ohne Weiteres erkenn-

bar, dass der sich unter der Fahrbahn

befindliche kphalt aufzunehmen ist.

Zudem enfi ältbereits die Überschriftzu

der Position die Angabe, dass das Auf-

nehmen der kphaltbefestigung,,mit

Pfl aster" geschuldet ist. Schließiich ent-

hielt auch das der Ausschreibung

zugrunde liegende Bau grundgutachten,

welches zurAusle gun g der geschuldeten

Leistung ebenfalls heranzuziehen ist, die

Angabe ,,Isphalt und Pflaster".

Eln Nachtrag für das Aufnehmen des

Pflasters ist daher nicht gerechtfertigt.

Weitere Informationen: www


